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Vertrag: §140a Urologie-Vertrag AOK/Bosch BKK 

Datum: 19.03.2026 
Betreff: Vertragsänderungen ab 01.04.2026 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie gerne über die folgenden Vertragsanpassungen, die ab 01.04.2026 gelten, informieren: 

 

Änderungen der Abrechnung von Zusatzpauschalen P2a2-P2a4 (Zeit für das Gespräch und die 

gemeinsame Entscheidungsfindung zur Krebsfrüherkennung zum Thema Prostatakarzinom) 

Aufgrund der neuen S3-Leitlinie Prostatakarzinom Version 8.1 - August 2025 wurden die Intervalle bei den 

PSA-Werten neu gefasst. Es gelten aktuell folgende neue Intervalle für die Abrechnung der Ziffern: 

o PSA < 1,5 ng/ml: alle 5 Jahre 

o PSA 1,5-2,99 ng/ml: alle 2 Jahre.  

Die Ziffer P2a4 wurde gestrichen. Bitte beachten Sie die folgenden neuen Abrechnungsregeln. 

 

Ziffer Abrechnungsregel bis 31.03.2026 Abrechnungsregel ab 01.04.2026 

P2a2 P2a2, wenn PSA < 1 ng/ml 

individuell auch seltener, wenn kein 

familiäres Risiko besteht bei PSA < 1 

ng/ml: Intervall maximal alle 4 Jahre 

P2a2 (wenn PSA < 1,5 ng/ml)  

Maximal einmal in 5 Jahren (20 aufeinander 

folgende Quartale) abrechenbar. 

P2a3 P2a3, wenn PSA 1-2 ng/ml 

PSA 1-2 ng/ml: Intervall maximal alle 2 

Jahre 

P2a3 (wenn PSA 1,5 bis 2,99 ng/ml)  

Maximal einmal in 2 Jahren (8 aufeinander 

folgende Quartale) abrechenbar. 

P2a4 P2a4, wenn PSA > 2 ng/ml 

PSA > 2 ng/ml: Intervall maximal jedes Jahr 

Ziffer P2a4 in Software bereits gestrichen – 

siehe neue Abrechnungsregel P2a3 und 

P2b 
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Änderungen der Abrechnung von Zusatzpauschale P2b (Zeit für das Gespräch und die gemeinsame 

Entscheidungsfindung gemäß aktuell bestätigtem evidenzbasiertem Wissensstand bei Verdacht auf 

Prostatakarzinom)  

Von der Anpassung der PSA-Wert-Intervalle ist auch die Ziffer P2b betroffen, die ab 01.04.2026 dreimal im 

Krankheitsfall abrechenbar ist, wie folgt: 

 

Ziffer Regelungen bis 31.03.2026 Regelungen ab 01.04.2026 

P2b Abrechnungsregel: 

Maximal einmal im Krankheitsfall (4 

aufeinander folgende Quartale) 

abrechenbar. 

Abrechnungsregel: 

bei bestätigtem PSA ≥ 3 ng/ml 
Maximal dreimal im Krankheitsfall (4 

aufeinander folgende Quartale) abrechenbar. 

P2b Leistungsbeschreibung: 

Aufklärung und gemeinsame 

Entscheidungsfindung zum Vorgehen 

gemäß aktuell bestätigtem Wissensstand 

wie o. g. einschl. Patienteninformationen 

- Körperliche Untersuchung 

- Veranlassung der PSA-Bestimmung 

- Transrektale Sonographie 

Leistungsbeschreibung: 

Aufklärung und gemeinsame 

Entscheidungsfindung zum Vorgehen gemäß 

aktuell bestätigtem Wissensstand wie o. g. 

einschl. Patienteninformationen (je nach 

Alter, Lebenserwartung, Komorbiditäten 

usw.) bei bestätigtem PSA-Wert > 3 ng/ml 

und individueller Risikobewertung (u.a. 

körperliche Untersuchung, transrektale 

Sonographie (z.B. PSA-Dichte > 0,1)) 

 

Änderungen der Abrechnung von BG1 unterteilt in BG1a und BG1b (Beratungsgespräch 
Prostatakarzinom) 

Es wurden die Intervalle beim Gleason-Score wie folgt neu gefasst: 

BG1a: Gleason-Score ≤ 7a 

BG1b: Gleason-Score > 7a. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen aus technischen Gründen erst ab dem 3. Quartal 2026 in der 
Vertragssoftware angezeigt werden und das neue Regelwerk bis dahin erst umgesetzt wird.  

Sollten in Q2/2026 P2b-Ziffern wegen bereits erfolgter Abrechnung innerhalb eines Krankheitsfalls (4 
aufeinanderfolgende Quartale) gestrichen werden, muss eine Nachabrechnung durchgeführt werden. 

 

 

Die neuen vertraglichen Regelungen finden Sie in Anlage 12 Vergütung zeitnah unter:  

https://www.medi-verbund.de/facharztvertraege/aok-bw-bosch-bkk-urologie/ 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 

 
Petra Müller 
Projektleitung 
 


